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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Albert Schmidt (Hitzhofen), Franziska Eichstädt-Bohlig 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Lärmschutzmaßnahmen beim Wiederaufbau der Anhalter Bahn in Berlin 

Mit Schreiben vom 11. April 1994 an den Vorstand der Deutschen 
Bahn AG hat das Bundesministerium für Verkehr verfügt, daß im 
Rahmen der viergleisigen Nord-Süd-Verbindung für den Fern-
und Regionalverkehr in Berlin Lärmschutzmaßnahmen vorzuse-
hen sind. Wörtlich heißt es in dem Schreiben: „Das Bundesmini-
sterium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit hat darauf 
hingewiesen, daß auch bei der geplanten Trasse erhebliche Kon-
flikte in bezug auf Lärm- und Erschütterungsimmissionen bleiben. 
Dies gilt insbesondere in den Streckenbereichen, in denen auf-
grund einer Vorgabe der DR ein Anspruch auf Lärmvorsorge nach 
Maßgabe der 16. Bundesimmissionsschutzverordnung verneint 
wird. [...] Auf der gesamten neuen Nord-Süd-Verbindung sind 
die Maßstäbe des Immissionsschutzes anzulegen. Dort, wo Immis-
sionsgrenzwerte der 16. BImSchV überschritten werden, sind 

Maßnahmen der Lärmvorsorge von Beginn an einzuplanen." Die 
zur Zeit zur öffentlichen Stellungnahme ausliegenden Planfest-
stellungsunterlagen sehen jedoch keine allgemeinen Lärmvorsor-
gemaßnahmen vor.  

Besonders im Stadtteil Lichterfelde-Süd ist auf dem ehemaligen 
Bahngelände seit Stillegung der Fernbahn im Jahr 1952 ein 
Naturpark entstanden, dem nicht nur in der Vergangenheit damit 
befaßte Gutachter einen hohen ökologischen Stellenwert beschei-
nigt haben, sondern der von der anwohnenden Bevölkerung auch 
zu Erholungszwecken genutzt wird. Die besondere Qualität die-
ses Parks wird auch von der zu den Planfeststellungsunterlagen 
gehörigen Umweltverträglichkeitsstudie hervorgehoben. Die An-
halter Bahn wird in ihrer Endausbaustufe, zusammen mit der 
auf gleicher Trasse verkehrenden S-Bahn, eine der am stärksten 
frequentierten Strecken in Deutschland sein. Nach den Planfest-
stellungsunterlagen muß von folgenden Daten ausgegangen wer-
den: Anteil der Zugbewegungen 6.00 bis 22.00 Uhr: 184, 22.00 bis 
6.00 Uhr: 34; hinzugerechnet werden müssen nach einem für den 
Berliner Senator für Bau- und Wohnungswesen erstellten Ver-
kehrsgutachten für den S-Bahn-Verkehr 120 Züge tagsüber und 
30 Züge nachts. Aus diesen Zahlen ergeben sich durchschnittlich 
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Zugabstände von 2,6 Minuten am Tag und 7,5 Minuten in der 
Nacht. Diese kurzen Zugfolgen bedeuten: Es wird ein Dauerlärm 
mit Spitzenwerten bis zu 94 dB (A) entstehen. 

In Berlin Lichterfelde-Süd durchquert die Trasse ein dichtbesie-
deltes Wohngebiet mit zum Teil unmittelbar am Bahngelände 

stehenden Hochhäusern („Thermometersiedlung"). Dicht an der 
Bahnlinie soll hier außerdem ein neuer Stadtteil mit bis zu 5 000 
Wohneinheiten, davon ein erheblicher Anteil Wohnungen für 
nach Berlin umziehende Bundesbedienstete, entstehen. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Bundesregierung: 

1. Wie wird die Bundesregierung darauf reagieren, daß die Ver-
treter der Deutschen Bahn AG, Klaus Daubertshäuser (Vor-
stand) und Werner Remmert (Leiter der Bahn-Koordination 
Berlin), bei einer Diskussionsveranstaltung am 30. August 1995 
in Berlin zum Ausdruck gebracht haben, daß die Bahn die Wei- 
sung des Bundesministeriums für Verkehr zu ignorieren ge-
denkt, d. h. daß sie im Berliner Stadtgebiet, von wenigen Aus-
nahmen abgesehen, keine Lärmschutzmaßnahmen ausführen 
will? 

2. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß es sich bei dem 
Wiederaufbau der Strecke um eine Wiederinbetriebnahme 
einer bestehenden Strecke handelt, obwohl in dem genannten 
Stadtteil seit der Stillegung 1952 anstelle der Strecke ein Natur-
park entstanden ist? 

3. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die Anwendung 
der 16. BImSchV mit den daraus resultierenden Lärmvorsorge

-maßnahmen als unverzichtbares Minimum für einen vorbeu-
genden Lärmschutz anzusehen ist, wenn man Beeinträchtigun-
gen und Gesundheitsgefährdungen der anwohnenden Bevöl-
kerung wenigstens teilweise vermeiden will? 

4. Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um die o. g. Ver-
fügung des Bundesministeriums für Verkehr im Vollzug der 
weiteren Planungen durchzusetzen? 

Bonn, den 12. Oktober 1995 

Albert Schmidt (Hitzhofen) 
Franziska Eichstädt-Bohlig 
Joseph Fischer (Frankfurt), Kerstin Müller (Köln) und Fraktion 


